




BEURTEILUNGSGRUNDLAGEN, NEBENBESTIMMUNGEN UND HINWEISE: 
 
 
I. Beurteilungsgrundlagen / Vorbemerkungen 

 
Das Bauvorhaben ist gemäß § 38 Abs. 2 Nr. 7 (Versammlungsstätte) LBO eine bauliche 
Anlage besonderer Art oder Nutzung, für die höhere Anforderungen gestellt, aber auch Er-
leichterungen zugelassen werden können. 

Soweit die Vorschriften der LBO zur Verhinderung oder Beseitigung von Gefahren sowie 
erheblichen Nachteilen oder Belästigungen nicht ausreichen, können für bauliche Anlagen 
oder Räume besonderer Art oder Nutzung besondere Anforderungen im Einzelfall gestellt 
werden (§ 38 Abs. 1 LBO). 

Höhere Anforderungen können auch dann gestellt werden, wenn sie z. B. durch Sonder-
bauvorschriften oder technische Regeln erforderlich sind oder eine Gefahr für Leib und Le-
ben besteht. 

Erleichterungen können zugelassen werden, wenn durch geeignete Kompensationsmaß-
nahmen die baurechtlichen Forderungen erfüllt werden und wegen des Brandschutzes 
keine Bedenken bestehen. 

Zur Entscheidungshilfe hinsichtlich des baulichen Brandschutzes wurde das vom Bauherrn 
in Auftrag gegebene und vom Sachverständigenbüro für Brandschutz PIRMIN JUNG, 
vertreten durch Herrn Fabian Theisen (M.Eng.) und Herrn Sebastian Dienst (M.Eng.), er-
stellte objektbezogene Brandkonzept mit Stand vom 02.06.2025 herangezogen. 

Das Brandkonzept vom 02.06.2025, die beigefügten Brandschutzpläne vom 
02.06.2025 sind Bestandteil dieser Baugenehmigung. 
Auf die Einstufungs- und Maßnahmen-Aufstellung in Abschnitt 6.3  i.V. mit den Abschnit-
ten 7 -9 , und die abschließenden Beurteilung in Abschnitt 11 des Brandschutzkonzepts 
als Bestandteil dieser Baugenehmigung  wird verwiesen. 
 
Dem Sachverständigen für Brandschutz wird grundsätzlich entsprechende Fach- und 
Sachkenntnis unterstellt. Insbesondere wird dieses spezielle Sachverständnis bei der Er-
mittlung der generellen notwendigen Feuerwiderstandsdauer der tragenden und ausstei-
fenden Bauteile, bei der Beurteilung der Ausführung des Tragwerkes sowie bei der Be-
rechnung der erforderlichen Rauch- und Wärmeabzugsgrößen vorausgesetzt. 
 
Auf die dem Brandschutzgutachten beiliegenden Brandschutzpläne wird verwiesen. Die 
Inhalte sind bei der Umsetzung und Nutzung des Bauvorhabens zu beachten und einzu-
halten. 
 
Sofern in dieser Entscheidung andere brandschutztechnische Anforderungen an die 
bauliche Anlage festgelegt werden, ersetzen diese die im Brandschutzkonzept ge-
nannten Anforderungen. 
 
Falls von den bewerteten Grundlagen abgewichen wird oder andere Nutzungen vorgesehen 
werden, bedarf dies ebenso einer neuen baurechtlichen und brandschutztechnischen Beur-
teilung und Begutachtung. Auch die Änderung der brandschutztechnischen Infrastruktur er-
fordert eine Überprüfung des Brandschutzkonzepts. Ergeben sich daraus andere Anforde-
rungen, so bedarf dies der Genehmigung einer Nutzungsänderung durch die Baurechtsbe-
hörde. 



Um zu gewährleisten, dass die Auflagen des brandschutztechnischen Gutachtens sowie die 
weiteren brandschutztechnischen Auflagen bei der Bauausführung umgesetzt und berück-
sichtigt werden, wird d Fachbauleiters für Brandschutz
der die Ausführung im Sinne des Brandschutznachweises und der Baugenehmigung zu 
überwachen hat. Der Baurechtsbehörde ist zur Schlussabnahme bzw. zu den erforderlichen 
Teilabnahmen der entsprechende Überwachungsbericht vorzulegen und schriftlich zu be-
stätigen, dass die brandschutztechnischen Vorgaben bei der Errichtung des Bauvorhabens 
eingehalten wurden (vgl. Abschnitt 

). 

Den in Abschnitt 10 (Seite 38f) beantragten Abweichungen von 

- Abs. 5 VWV Feuerwehrflächen  Reduzierung der Breite der Aufstellfläche auf 6,0 
m 

- § 3 Abs. 3 VStättVO  Anordnung der Trennwände  

- § 27 c Abs. 2 Nr. 2 LBO  Anforderung Innere Brandwand 

- § 9 Abs. 2 VStättVO  Türqualitäten  

- § 9 Abs. 3 VStättVO  Aufschlagrichtung Fluchttüren 

- § 5 Abs. 1 VStättVO  Qualität Dämmstoffe 

- § 5 Abs. 4 VStättVO  Qualität Wandbekleidung Foyer 

- § 19 Abs. 4 VStättVO  automatische Löschanlage Foyer 

wird unter der Umsetzung der nachfolgend dargestellten Kompensationsmaßnahmen 

- Brandwarnanlage nach DIN VDE 0826-2 und DIN EN 54 (siehe hierzu auch Auflagen 
Kreisbrandmeister) 

- Nutzerverhalten wird durch Brandschutzordnung geregelt. 

- Herstellung von feuerhemmenden Trennwänden und Decken. 

- Rettungswegführung Halle mit 2 Rettungswegen direkt ins Freie. 

- Außenwand in F  30 B gem. DIN 4102-4. 

- Sichtverbindung ins Foyer 

- Weitere Fluchtmöglichkeiten (3 Stück) 

zugestimmt. 
 
Entsprechend § 39 Abs. 2 Nr. 4 (Versammlungsstätte) LBO ist das Bauvorhaben als barri-
erefreie Anlage zu errichten. Auf DIN 18040 Teil 1 und Teil 3 wird verwiesen. 
 
Für die Beurteilung der planungsrechtlichen Zulässigkeit wird neben dem Entwurf des 

- 
05.06.2025 auch die Schalltechnische Untersuchung des Sachverständigenbüros 
Fichtner Water & Transportation GmbH vertreten durch Herrn Alexander Colloseus und Dr. 
Markus Weise vom 17.12.2024 herangezogen. 
 
Dem Sachverständigen wird grundsätzlich entsprechende Fach- und Sachkenntnis unter-
stellt. Insbesondere wird dieses spezielle Sachverständnis bei der Ermittlung der 



Beurteilungsgrundlagen sowie der einzuhaltenden Schallschutzgrenzen und der anzuset-
zenden Emissionen vorausgesetzt. 
 

lagen sind Bestandteil der Genehmigung. 
Auf die Beurteilungsgrundlagen (siehe Abschnitt 2.2, 3.2, 4.2, 5.2 und 6.2) i.V. mit Ab-
schnitt 7 und der abschließenden Beurteilung in Abschnitt 8 der Schalltechnischen Unter-
suchung. Hier sind die die Hinweise entsprechend zu beachten. Insbesondere die als Son-
derfälle im Einzelfall beurteilten Veranstaltungen mit Einstufung Freizeitlärm.  
 
 
II. NEBENBSTIMMUNGEN: 
 
01. Die Baugenehmigung wird ohne Baufreigabe erteilt. Für die Erteilung des Baufreigabe-

scheins sind folgende Nachweise erforderlich: 
 

a) Bauleitererkärung 
 

b) Unterzeichnete Baulast-Übernahmeerklärungen hinsichtlich HQ 100 Fläche und 
der Fahrradstellplätze 

 

c) Für das gesamte Bauvorhaben ist folgender bautechnische Nachweis erforderlich: 
 

Standsicherheitsnachweis unter Berücksichtigung der Anforderungen des Brand-
schutzes an tragende Bauteile   

Die Prüfung der bautechnischen Nachweise erfolgt im digitalen Verfahren ELBA. 
Das Ergebnis der Prüfung ist zu beachten. 

 
02. Es ist gem. § 45 LBO ein geeigneter Bauleiter zu bestellen.  

 
03. Gem. § 66 Abs. 1 LBO wird eine Bauüberwachung durchgeführt. Baubeginn und Bau-

fertigstellung sind rechtzeitig dem Fachbereich Recht und Sicherheit mitzuteilen. 
 

04. Gemäß § 67 Abs. 1 LBO wird für folgende Bauteile und Bauabschnitte 
 

a) Rohbau 
b) Baufertigstellung 

 

die Bauabnahme angeordnet. Baubeginn, Abschluss der Rohbauarbeiten und Baufer-
tigstellung sind rechtzeitig dem Fachbereich Recht und Sicherheit mitzuteilen.  

 
05. Zur Schlussabnahme sind der Baurechtsbehörde spätestens vier Wochen vor dem 

geplanten Abnahmetermin vorzulegen: 
 

a) Nachweise über Abnahmen der brandschutztechnischen Infrastruktur, wie z. B. der 
Brandwarnmeldeanlage und Blitzschutzanlage. 

 

b) Entwurf Brandschutzordnung Teil A, B und C gemäß DIN 14096. Für die Beschäf-
tigten ist eine Anweisung über das Verhalten im Gefahrenfall herauszugeben 
(Brandschutzordnung Teil B). Als Grundlage ist die DIN 14096 Teil 2 zu verwenden. 
Die Personen sind über die Handhabung der Feuerlöschgeräte und über die Si-
cherheitsvorschriften zu unterweisen. Sofern bestimmten Beschäftigten besondere 
Aufgaben zugeordnet werden sollen, sind die Namen dieser Personen sowie die 
Aufgaben in der Brandschutzordnung Teil C festzulegen. Bei einem Personalwech-
sel ist die Brandschutzordnung entsprechend anzupassen. 

 

c) Entwurf Flucht- und Rettungswegepläne nach DIN ISO 23601.  



 

d) Abnahmebescheinigung Notstromversorgung / Sicherheitsbeleuchtung  
 

e) Prüfzeugnisse von Türen mit Feuerwiderstand 
 

f) Entwurf Feuerwehrplan nach DIN 14095  
 

g) Entwurf Benutzungsordnung  
 

h) Der Bauleiter hat der Baurechtsbehörde zur Schlussabnahme die Konformitätser-
klärung vorzulegen. 

 

i) Abnahmebescheinigungen geordnet 
 

 
III. NEBENBSTIMMUNGEN EXTERNER STELLEN UND BEHÖRDEN: 

 
06. Landratsamt Rottweil  Gesundheitsamt (Anlage 1). 

 
07. Landratsamt Rottweil  Veterinär- und Verbraucherschutzamt (Anlage 2) 

 
08. Landratsamt Rottweil  Umweltschutzamt (Anlage 3) 

 
09. Landratsamt Rottweil  Behindertenbeauftragter (Anlage 4) 
 
10. Landratsamt Rottweil  Bau-, Naturschutz- und Gewerbeaufsichtsamt - Sachgebiet 

Gewerbeaufsicht (Anlage 5) 
 

11. Landratsamt Rottweil  Ordnungsamt Kreisbrandmeisterstelle (Anlage 6) 
 

12. Unfallkasse Baden-Württemberg: 
 

Zu den vorliegenden Plänen können aufgrund des großen Maßstabes nur wenige 
konkrete Hinweise gegeben werden, da Detailangaben wie z.B. Glasqualität, Gelän-
derhöhen, Fußböden usw. noch nicht verzeichnet sind. In der Werkplanung ist eine 
Kontaktaufnahme durch den Entwurfsverfasser mit der Unfallkasse aufzunehmen. In 
dieser Phase ist es dann sinnvoll, zu den Anforderungen aus der Unfallverhütungs-
vorschrift "Schulen" bzw. der DIN 18032 zu beraten. 
 

13. Firma EGT Energie GmbH (Anlage 7) 
 

14. Stadtwerke Schramberg GmbH & Co. KG (Anlage 8) 
 
 
IV. HINWEISE: 
 
15. Mit der Ausführung der Arbeiten sind nur sachkundige Unternehmer zu beauftragen. 
 
16. Die anerkannten Regeln der Technik und verbindlich eingeführten DIN-Normen sind 

bei der Bauausführung zu beachten.  
 

17. Bei der Bauausführung und der Benutzung des Gebäudes sind die Vorschriften der 
Landesbauordnung (LBO) zu beachten und einzuhalten. 

 
18. Die Vorschriften der entsprechenden Berufsgenossenschaft, insbesondere Arbeiten 

an und auf Dächern und Gerüsten, sind einzuhalten.  



19. Der Baulärm ist auf das unabdingbar notwendige Maß zu begrenzen. Die VDI-
Richtlinie 2058  Beurteilung von Arbeitslärm in der Nachbarschaft  ist zu beachten. 

 
20. Durch bauliche, technische und organisatorische Maßnahmen ist sicherzustellen, dass 

Kfz-Verkehr) usw. ausgehenden Geräusche im gesamten Einwirkungsbereich außer-
halb der Grundstücksgrenzen in den jeweiligen Baugebieten im Sinne der Baunut-
zungsverordnung (BauNVO) die folgenden Immissionsrichtwerte nicht überschreitet: 

 

tags  nachts 
 

Auf dem Baugrundstück     60 db (A) 45 db (A) 
 

An der Grenze des Mischgebiets (MI)   60 db (A) 45 db (A) 
 

An der Grenze des allg. Wohngebiets (WA)  55 db (A) 40 db (A) 
 

Hierzu siehe auch Vorbemerkungen und Beurteilungskriterien, insbesondere die 
Schalltechnische Untersuchung des Sachverständigenbüros Fichtner Water & Trans-
portation GmbH Schalltechnische Untersuchung. 
 

21. Bei der Durchführung der Bauarbeiten sind die Unfallverhütungsvorschriften der Württ. 
Bauberufsgenossenschaft genau zu beachten und einzuhalten. Gerüste sind nach den 
Regeln der Technik einwandfrei aufzubauen, vorzuhalten und abzubauen. Sie müssen 
ausreichend tragfähig und so beschaffen sein, dass weder die dort Beschäftigten noch 
Dritte wesentlich belästigt oder behindert werden. Insbesondere beim Rückbau von 
Stützwänden, Masten und anderen höheren baulichen Anlagen ist während den Rück-
bauarbeiten auf die Standsicherheit der verbleibenden Bauteile zu achten. Gegebe-
nenfalls ist ein geeigneter Tragwerksplaner hinzuzuziehen. 
 

22. Das Lagern von Baustoffen und Geräten sowie das Aufstellen von Bauunterkünften 
auf der öffentlichen Verkehrsfläche ist nur mit Genehmigung des Fachbereiches Recht 
und Sicherheit der Stadt Schramberg, Tel: 07422 /29-246, gestattet. Die erforderlichen 
Abschrankungen und Beleuchtungen zur Sicherheit der Fußgänger und Fahrzeuge 
sind vom jeweiligen Unternehmer anzubringen. 

 
23. Die baulichen Anlagen sind so herzustellen, dass sie von Personen von Menschen mit 

Behinderung oder alten Menschen zweckentsprechend ohne fremde Hilfe genutzt wer-
den können (barrierefreie Anlagen). 

 

Es wird auf die entsprechenden Technischen Bauvorschriften, insbesondere auf DIN 
18040-1:2010-10 Barrierefreies Bauen  Planungsgrundlagen  Teil 1: Öffentlich zu-
gängliche Gebäude und Teil 3 Öffentlicher Verkehrs- und Freiraum, verwiesen.  
 

24. Bei der Bauausführung sind die am Bau Beteiligten (Bauherr, Entwurfsverfasser, Bau-
leiter und Unternehmer) im Rahmen ihres Wirkungskreises dafür verantwortlich, dass 
neben den allgemein anerkannten Regeln der Technik die öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften und die auf Grund dieser Vorschriften erlassenen Anordnungen eingehalten 
werden (§ 41 LBO). Für die Einhaltung der Vorschriften und Anordnungen sind im 
Rahmen ihres Wirkungskreises Bauherr, Bauleiter, Unternehmer usw. verantwortlich; 
diese Verpflichtung wird durch diese Genehmigung und die amtliche Beaufsichtigung 
nicht berührt (§§ 42, 43, 44 und 45 LBO). 
 

25. Die Prüfbescheinigungen der Sachkundigen dürfen nicht als Pauschalaussagen abge-
fasst sein. Aus den Bescheinigungen muss hervorgehen, an welcher Stelle welche Tür 



bzw. Tor, mit welcher Zulassung eingebaut wurde; dies gilt sinngemäß auch für Brand-
abschottungsmaßnahmen im Bereich von qualifizierten Wänden und Decken sowie für 
prüfpflichtige Anlagen und Einrichtungen. 

 
26. Auch nach Erteilung der Baugenehmigung können Anforderungen gestellt werden, um 

bei der Genehmigung nicht voraussehbare Gefahren sowie erhebliche Nachteile oder 
Belästigungen von der Allgemeinheit oder den Benutzern der baulichen Anlage abzu-
wenden (§ 58 Abs. 6 LBO). 

 
27. Die Arbeitsschutzrichtlinie ist nicht Bestandteil der baurechtlichen Bewertung. Jedoch 

wird ausdrücklich auf die Arbeitsschutzrichtline ASR 2.3 Abs. 7 Nr. 5 verwiesen. 
 
Bauleiter / Fachbauleiter: 
 
28. Es wird empfohlen einen Fach

stellen. 
 

29. Der Bauleiter hat darüber zu wachen, dass die Bauausführung den öffentlich-rechtli-
chen Vorschriften und den Entwürfen des Entwurfsverfassers entspricht. Er hat im 
Rahmen dieser Aufgabe auf den sicheren bautechnischen Betrieb der Baustelle, ins-
besondere auf das gefahrlose Ineinandergreifen der Arbeiten der Unternehmer, zu 
achten; die Verantwortlichkeit der Unternehmer bleibt unberührt. Verstöße, denen 
nicht abgeholfen wird, hat er unverzüglich der Baurechtsbehörde mitzuteilen. 

 
Hat der Bauleiter nicht für alle ihm obliegenden Aufgaben die erforderliche Sachkunde 
und Erfahrung, hat er den Bauherrn zu veranlassen, geeignete Fachbauleiter zu be-
stellen. Diese treten insoweit an die Stelle des Bauleiters. Der Bauleiter bleibt für das 
ordnungsgemäße Ineinandergreifen seiner Tätigkeiten mit denen der Fachbauleiter 
verantwortlich. 
 

30. 
Schlussabnahme bzw. zu den erforderlichen Teilabnahmen die entsprechenden Über-
wachungsberichte über Baubegehungen vorzulegen und schriftlich zu bestätigen, 
dass die brandschutztechnischen Vorgaben bei der Errichtung des Bauvorhabens ein-
gehalten wurden (Konformitätserklärung). 
 
Alle Nachweise zu der im Bauvorhaben vorgesehenen brandschutztechnischen Infra-
struktur sowie diesbezügliche Einrichtungen sind zu sammeln und der Baurechtsbe-
hörde vorzulegen und auf Verlangen zu übergeben. Entsprechende Prüfungen und 
Abnahmen von technischen Einrichtungen durch Sachverständige sind ebenfalls vom 
Bauleiter/Fachbauleiter für Brandschutz zu veranlassen. 
 
Die Abnahmebescheinigungen sind geordnet der Baurechtsbehörde vorzulegen und 
auf Verlangen zu übergeben. 
 

31. Hinweise zu den Prüfungen und Abnahmeprotokollen: 
Prüfbescheinigungen der Sachkundigen dürfen nicht als Pauschalaussagen abgefasst 
sein. Aus den Bescheinigungen muss hervorgehen, an welcher Stelle welche Tür bzw. 
Tor, mit welcher Zulassung eingebaut wurde; dies gilt sinngemäß auch für Brand-
abschottungsmaßnahmen im Bereich von qualifizierten Wänden und Decken sowie für 
prüfpflichtige Anlagen und Einrichtungen. 
 



Flucht- und Rettungswege 

32. Rettungswege und Ausgänge müssen gut begehbar und verkehrssicher sein (§§ 28 + 
16 LBO) und sind entsprechend zu unterhalten. Sie dürfen nicht durch Gegenstände 
verstellt oder eingeengt werden. Türen müssen in Fluchtrichtung aufschlagen und 
während der Betriebszeit unverschlossen sein. 
 

33. Von jeder Stelle eines Aufenthaltsraumes des Gebäudes muss mind. ein Ausgang in 
einen notwendigen Treppenraum oder ins Freie in höchstens 35 m Entfernung erreich-
bar sein (§ 28 a Abs. 2 LBO). Diese Entfernung entspricht der tatsächlichen Lauflänge 
und darf nicht in Luftlinie gemessen werden. 

 
34. Türen im Verlauf von Flucht- und Rettungswegen müssen während den Betriebszeiten 

unverschlossen sein oder mit einem Panikverschluss nach DIN 18250 bzw. Blindzylin-
der ausgestattet sein. 

 
Verkehrssicherheit 

35. Begehbare Flächen und Treppen, die an mehr als 1,0 m tiefer liegende Flächen an-
grenzen, müssen zum Schutz gegen Abstürzen umwehrt sein (§ 16 Abs. 4 LBO). 
 

36. Umwehrungen wie Geländer, Brüstungen und andere Umwehrungen müssen mindes-
tens 0,90 m hoch sein. Die Höhe der Umwehrung darf auf 0,80 m verringert werden, 
wenn die Tiefe der Umwehrung mindestens 0,20 m beträgt. Bei Fensterbrüstungen 
wird die Höhe von Oberkante Fußboden bis Unterkante Fensteröffnung gemessen (§ 
16 Abs. 6 LBO). Arbeitsschutzrechtliche Bedingungen und Vorgaben sind gesondert 
zu beachten und einzuhalten. 

 
37. Der Abstand zwischen notwendigen Umwehrungen im Sinne des § 16 Abs. 4 LBO und 

den zu sichernden Flächen darf waagerecht gemessen nicht mehr als 6 cm betragen 
(§ 16 Abs. 7 LBO). 

 
38. Bei einer Treppe mit einer Folge von mehr als 5 Stufen muss mindestens auf einer 

Seite ein Handlauf angebracht werden (§ 28 Abs. 5 Nr. 3 LBO). 
 
 
V. HINWEIS EXTERNER STELLEN UND BEHÖRDEN 
 
39. Landratsamt Rottweil  Umweltschutzamt - Sachgebiet Altlasten (Anlage 9) 
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